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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.1993

Norm

UWG §9a

Rechtssatz

Ausgeschlossen werden sollen mit der vom Gesetzgeber gebrauchten Formulierung jedenfalls Mitteilungen "von

Person zu Person", also solche Äußerungen, die nur gegenüber einzelnen Personen gemacht werden und nur für

diese, nicht aber zur Weiterverbreitung bestimmt sind. Von einem geschlossenen Kreis läßt sich freilich gewöhnlich

nicht mehr sprechen, wenn er sehr groß ist, ist doch dann mit der Weiterverbreitung an Außenstehende zu rechnen zB

fünftausend Mitglieder eines Vereins.
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Beisatz: Hier: Kurier-Testleser. (T1)
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